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Medienmitteilung

Vernehmlassung zur Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz 

Die Infrastrukturbauer befürworten die Aufnahme von 19 Strassenabschnitten in das Nationalstrassennetz
Zürich, 29. September 2008 - Der Fachverband Infra begrüsst Aufnahme der vom Bund vorgeschlagenen 19 Strassenabschnitte ins Nationalstrassennetz. Einverstanden sind die Schweizer Infrastrukturbauer auch mit dem Vorschlag, die Mehrkosten für von Bundesbeiträgen an die entlasteten Kantone zu kompensieren. Die Ausbauprojekte hingegen sind vollständig durch den Bund zu finanzieren. Die Spezialfinanzierung des Strassenverkehrs ist mindestens im Rahmen der übertragenen Aufgaben anzupassen und durch zusätzliche Finanzmittel zu alimentieren.

Gemäss Art. 83 der Bundesverfassung stellt der Bund die Errichtung eines Netzes von Nationalstrassen und deren Benützbarkeit sicher. Mit einer Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz will der Bund 19 Strassenabschnitte mit einer Gesamtlänge von 400 km, welche bisher den Kantonen gehörten, übernehmen. Der Fachverband Infra befürwortet diesen Vorschlag, damit der Bund auch bei einem weiter zunehmenden Strassenverkehrsvolumen ein funktionsfähiges und von Engpässen befreites Nationalstrassennetz betreiben kann.
Kompensation der Mehrkosten für Unterhalt und Betrieb

Die Mehraufwendungen des Bundes für Unterhalt und Betrieb sind durch Kürzungen von Bundesbeiträgen an die Kantone zu kompensieren, weil die Kantonsbudgets durch die Übertragung der 19 Strassenabschnitte direkt und nachhaltig entlastet werden. Da der Bund den Betrieb und den kleinen baulichen Unterhalt ohnehin an die 11 von den Kantonen gebildeten Gebietseinheiten überträgt, werden die betroffenen Kantone für ihre Aufwendungen nicht mehr über die nicht werkgebundenen Beiträge und die Globalbeiträge an die Hauptstrassen, sondern über angepasste Leistungsvereinbarungen für Betrieb und Unterhalt entschädigt.

Keine Kompensationen für den Ausbau
Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA), welcher per 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist, hat der Bund die alleinige und vollständige Verantwortung für die Nationalstrassen übernommen. Dies schliesst auch mit ein, dass er für die Netzgestaltung, den notwendigen Ausbau von Nationalstrassenabschnitten und dessen  die Finanzierung zuständig ist.
Zusätzliche Finanzierungsquellen notwendig
Der Bund wird die Ausbauten bei einzelnen der 19 übernommenen Strassenabschnitte nicht auch noch mit den ohnehin schon äusserst knappen Mitteln finanzieren können. Deshalb fordert der Fachverband Infra den Bundesrat dazu auf, zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für den zwingend notwendigen, punktuellen Ausbau des Nationalstrassennetzes zu suchen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Leistungsfähigkeit unseres Nationalstrassennetzes in den nächsten Jahren durch eine permanente Überlastung auf den Hauptverkehrsachsen und in den Agglomerationen markant abnimmt und der Wirtschaftsstandort Schweiz deutlich an Attraktivität verliert.
Gesamtschau über die zukünftige Entwicklung der nationalen Strasseninfrastruktur
Im Vergleich zu ZEB fehlt für die zukünftige Entwicklung der Strasseninfrastruktur eine Übersicht über die anstehenden Investitionsvorhaben mit den Auswirkungen auf die Netzfunktionalität. Der Fachverband Infra fordert eine umfassende nationale Gesamtschau über die zukünftige Entwicklung der nationalen Strasseninfrastruktur (ZES) analog der für das Schienennetz vorliegenden Gesamtschau ZEB.
Die vollständige Stellungnahme des Fachverbandes Infra finden Sie unter
www.infra-schweiz.ch.

Weitere Auskünfte:
Dr. Benedikt Koch, Geschäftsführer Fachverband Infra, Mobile 079 622 09 40
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